
f) die rechtzeitige Aufforderung zur Angebotsabgabe fi1r 
. das Submissiousverfahren und die regelmllßige Veröffentli· 
chung der Auftragsvergaben. 

D 

Die Getu:ralveraammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

rmter Hinweis auf ihre BeschlUsse 46/445 vom 
20. Dezember 1991 und 471449 vom 22. Dezember 1992, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/216 C vom 
23. Dezember 1993 über die NOI'JIlCJI des Rechnungswesens 
der Vereinten Nationen, 

ferner rmter Hinweis auf Ziffer 29 des Anhangs zn dem 
Bericht des GeneraIsekretII über die Normen des Rechnungs
wesens"'. 

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Rates der 
Rechnungsprllfer zu dieser Angelegenheit io Ziffer 7 seioer 
Kmzzusam,"",.msstmg der wichtigsten Feststellungen. Schluß. 
folgerungeo und empfohlenen AbhilfemaßnabmenIB

• 

1. begrtqJt die Anstrengungen, die die Organisationen 
. aJIgemeio unternommen haben. um sich an die gemciosamen 
Normen fi1r das Rechnungswesen der Vereinten Nationen fi1r 
den Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu balten; 

2. stellt jedoch fest. daß im Zweijahreszeitraum 
1994-1995 weitere Anstrengungeo unternommen werden 
mOssen, um die RechmmgsabschlUsse bestjmmter Organisatio
nen und Programme der Vereinten Nationen voll dem System 
gemeinsamer NOI'JIlCJI fi1r das Rechnungswesen der Vereinten 
Nationen anzupassen; 

3. ersucht den Generalsekretllr und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, sich 
bei der Vorlage der RechnungsabschlUsse fi1r den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 weiter um die volle Einhalbmg der 
gemeinsauwn Normen fi1r das Rechnungswesen zu bemflhen, 
iosbesondere unter anderem durch Angaben über die Be
wertung des Vermögens, Sachleistungeo und io nichtkon
verllö!en Wlibrungeo gebaltene Kassenbestände. die Be
rechnung und OIl'enlegung der gesamten langfristigen Ver
bindlichkeiten fi1r Leistungen bei Beendigung von Dienst
verItlIltnissen und die Berechnung und Offenlegung von 
Verz!lgenmgeo bei der Einziehung veranlngter Beitrllge. mit 
dem Zie1, die io den Rechnungsabscblflssen gegebenen 
informationen zu verbessern. 

E 

Die Getu:ralversammlung. 

95. PlenarsItvmg 
23. Devmrber 1994 

mit GenugtUUng über den Beschluß 94130 des Bxekutivrats 
des Entwicklungsprogramms der Vereioten NationenlBe
völkerungsfonds der Vereinten Nationen vom 10. Oktober 
1994 und den Beschluß 1994JR.316 des Bxekutivrats des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen vom 5. Oktober 
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1994 über die Angleichung der fonnaIen Gestslbmg von 
Haushaltsplllnen und Recbnungsabscblflssen, 

ersucht die Leiter des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen. des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, 
über den Berntenden Ausschuß fi1r Verwn1bmgs- und Haus
baltsfragen ihren Leibmgsgremlen über die Durchfllbrung 
dieser BeschlUsse und dem WIrtsChafts- und SoziaIrat auf 
seioer Arbeimmguns 1995 Bericht zu erstntten. 

95. PlenarsIlz.ung 
23. Devmrber 1994 

491217. Rahme!ejllwmf des Progranunhlllllihallsphms fllr 
den ZweIjaIu:eszeItr 1996-1997 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 411213 vom 
19. Dezember 1986. mit der sie den Genera1sekretär eISUChte, 
io den Jahren, io denen keio Haushalt verabschiedet wird, 
eioen Rahmenentwurf des Programmhm.shall.llplans fi1r den 
folgenden Zweijabreszeitraum vorzulegen, 

1IDCh BeTumdlung des Berichts des Generalsekretllni'". der 
diesbezfl~:".:mJ!ehlungeo des Programm- und Koordi
nierun und der im Bericht des Berntenden 
Ausschusses fi1r Verwalbmgs- und HaushaItsfragen'1 enthalte
nen Empfehhmgen, 

1. er1diirt erneut. daß der Rahmenentwurf des Pro
grammhanshaltsplans folgende Angaben zu enthalten hat: 
a) eioe vorillufige Schl!tznng der zu veranschlagende Mittel 
fi1r das gephmte Tlitigkeitsprogramm wIlhrend des Zwei
jahreszeitraums; b) die Prioritäten unter Berllcksichtigung 
aIlgemeioer 'llmdenzen io den bauptsäcblichen Bereichen; 
c) das rea1e - positive oder.negative - Wachstum im Vergleich 
zum vorhergehenden Haushalt; und 4) die Höhe des außer
ordentlichen Reservefonds, ausgedrllckt io Prozent der 
Gesamtmittel; 

2. erkIiJrt a/IßeIr.Imn erneut. daß der Rahmenentwurf eine 
grIl&re Vorhersehbarkeit des Ressourcenhedarfs fi1r den 
nachfolgenden Zweijahreszeitraum gestatten, eine stIIrkere 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten sm Haushaltsprozeß fi1rdern 
und somit die m!lglichst weitgehende Obereioatimmung 
hioBichtlich des Programmhansbllitsplans erleichtern sollte; 

3. schließt sich den Empfehlungeo des Programm- und 
Koordiniernngsausschusses und des Berntenden Ausschusses 
fi1r Verwn1bmgs- und Hansha1tsfragen an; 

4. bittet den GeneraIsekretlI. semen Progm!l!!lilianshalts
phm fi1r den Zweijahteszeib:aum 1996-1997 auf der Grundlage 
der vom Beratenden Ausschuß vorgenommenen vorlllufigen 
Gesamtscblltzung io HIlhe von 2.574.000.000 U8-Dollar zu 
den ursprUnglichen Werten fi1r 1994-1995. beziehnngl!weise 
nnch Nookalknlatilln io HIlhe von 2.548.400.000 Dollar zu den 
reWIierten Werten fi1r 1994-1995. mm:nstelleu und dabei auch 
die tatsIlcblichen Ausgabendaten fi1r 1994. soweit verfilgbar, 
zn berflcksichtigeo; 
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5. stellt fest, daß die vorUlufige SchlItzung einen Haus
baltsansatz für die verstlIrkte UnterstIltzung von Friedensein
sIltzen enthält, und ersucht den Generalsekretllr, bei der 
Aufstellung des Programmhausbal1splans für den Zwei
jabreszeitraum 1996-1997 seinen Mitte1anforderungen die 
Beschlilsse zugrunde zu legen, die die Generalversammlung 
zur Frage der Kriterien für die Aufteilung der bei der Unter
stiltzung von Friedenseinsl!twl anfallenden Kosten gegebe
nenfalls faßt; 

6. beschließt, daß die Höhe des auBerotdentlichen 
Reservefonds auf 0,75 Prozent der vorläufigen Schlitzung zu 
den Werten von 1996-1997, das heißt auf 20,6 Millionen 
Dollar, festgesetzt wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr, im Kontext des Pro
gmmmha"sbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1996-1997, 
wie vom Beratenden Ausschuß in Ziffer 10 seines Berichts 
erbeten, Infonnationen über die Art der bisher zu Lasten des 
außerordentlichen Reservefonds getätigten Ausgaben vor
zu1egen. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/218. Endgilltlge MittelbewiIllgung fiIr den ZweljaJms.. 
zeitnnm 19!IO-1!I!Il 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441202 A und B vom 
21. Dezember 1989, mit denen sie den ProgmmmhwJShaftspJan 
fürdenZweijabreszeitraum 1990-1991 gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/184 C vom 
20. Dezember 1991 über die NettomittelbewiIlignngen für den 
Zweijabreszeitraum 1990-1991, in der sie die Bereitstellung 
eines zusliIzlichen Nettobetrags von 13.867.100 US-Dollar 
für den ordentlichen Hausba1t für den Zweijahreszeitraum 
1990-1991 genehmigt hat, 

ferner unter Hinweis darauf, daß der Rat der Rechnungs
prIIfer zu dem Schluß gelaugt ist, daß die Weitetbeschiftigung 
von Ilberplanmlißigem Personal übet den 31. Dezember 1989 
hinans das von der Generalversammlung vorgeschriebene 
Personalabbauziel umgeht und daß im Zweijahreszeitraum 
1990-1991 Zahlungen an dieses Personal nicht ohne vorherige 
Genehmigung der Versammlung hlItten getlltigt werden sollen, 

feststellend, daß sich der Beratende Ausschuß für 
Verwaltungs- und Hausba1tsfragen darilbet einig war, daß für 
den Zweijahreszeitraum 1990-1991 ein zl's!!tzlieher Betrag 
bereitgestellt werden müsse, und empfohlen hatte, die Frage 
der Veranlagung dieses Betrages im Zl'!I8J!Imenhang mit dem 
Finanzbc.icht für den Zweijabreszeitraum 1992-1993 zu 
behandeln, 

sowie feststellend, daß die Finanzamchlüsse für den 
Zweijabreszeitraum 1992_1993" einen Übetschuß von 
37.468.110 Dollar ausweisen, der den Mitgliedstsatoo auf ihre 
veranlagten Beiträge für 1995 angerechnet werden könnte. 

1. bedau8rt den Beschluß des Generalsekretärs, übet
planmi!ßjges Personal ohne vorherige Zustimmung der Gene-

ralversammlung über den 31. Dezembet 1989 hinans weiter
zubeschäftigen; 

2. bedauert m4Jerdem die mangeinde 1l:ansparenz in den 
Berichten an die Generalversammlung betreffend die Zah
lungen, die nach dem 31. Dezembet 1989 an llberplanmlißiges 
Personal geleistet wurden; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht des GeneraIselaeIIb 
den von der Generalversammlung vmgescbriebenen Personal
abbau bis zum 31. Dezember 1994 abzuschließen; 

4. ersucht den Generalsek:retl bei der HausbaltsfiIhrug 
liußerste Disziplin zu üben, um die Einba1tung der Finanz
ordnung und F'manzvorschtlften der Vereinten Nationen, 
namentlich der Finanzvorschrift 114.1 übet petSlInliche 
Verantwortlichkeit, sicherzustellen, und die vollinbaltliehe 
Befolgung der F'manzordnung und Finanzvorschtlften als 
einen konkreten T mstnngsindikatnrin dieLeistungsbeurteilung 
aller leitenden Beamten aulZunelnnen; 

5. beschließt, für den Zweijabreszeitraum 1990-1991 
einen zus!!tzIichen Betrag in Höhe von 17.233.100 Dollar zu 
bewil1igen und die EinnahmenVOJ'!lnschllige für den genannten 
Zweijabreszeitraum um 7.297.700 Dollar unter dem Ein
nahmenkapitell (Einnahmen aus der Petsonalabgabe) bezie
hungsweise um 1.982.300 Dollar unter den Einnahmenkapi
te1n 2 (Allgemeine Elooahmen) und 3 (einnahmeneneugende 
Tlitigkeiten) ZU erltöhen; 

6. beschließt fll4IJerdem, die Nettoerltöhung der in Zif
fer 5 gebilligten Mittelbewilligungen fIIr den Zweijabreszeit
raum 1990-1991 mit dem den Mitgliedstaaten für den Zwei
jabreszeitraum 1992-1993 zur Verfügung stehenden Haus
baltsflbersehuß zu verrechnen. 

95. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/21!1. Fragen im ZUl!!!JDJl!enIumg mlt dem Programm
h8!lShaHsplaD fiIr den Zweljahreszeitnmm 1994-
1!I!IS 

Die GeneralversQ11l1ll/ung 

I 

F1NANZIBRUNG DIlRBRwBrrBRUNG DER BEOBACHTBR
MISSION DBIt VJ!REINTBN NATIONEN IN StlDAFRIKA 

I. bewI/llgr Mittel in Höhe von 19.266.000 US-Dollar in 
Kapitel 4 (Frieden!!sieherung und Sondermissionen) 
des PrognJmmbausbaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995" sowie Mittel in Höhe von 1.464.200 Dollar in 
Kapitel 28 (Personalabgabe), die mit Einnabmen in derselben 
Höhe in EInnAhmenkapitel 1 (Einnahmen aus der Personal
abgabe) ZU verrechnen sind; 

2. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
einen vollstlindigen abschließenden Hausba1tsvollzugsbeticht 
über die abschließenden Ausgaben der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Südafrika und die im Hausba1t ver
anschlAgten und durchgefBhrten Tlltigkeiten vorzulegen; 




